
AMTSBLATT
FÜR DIE DIÖZESE REGENSBURG
HERAUSGEGEBEN VOM BISCHÖFLICHEN ORDINARIAT REGENSBURG

2009	 Nr. 8	 09. Oktober 

I n h a l t: Partikularnormen der deutschen Bischofskonferenz zur Apostolischen Konstitution Ex Corde Ecclesiae - Direktorium 2010 ‑ Weihe 
zum Ständigen Diakon - Firmung im Jahr 2010 - Erwachsenenfirmung - Antrag auf Abhaltung von Pontifikalfunktionen im Jahr 2010 - Die 
kirchliche Begräbnisfeier ‑ Personalplanung 2010 - Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten - Sitzung des Diözesan-Bauausschusses 
- Pfarrgemeinderatswahl 2010 - Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer -  Diözesan-Nachrichten - Rahmenvertrag zur Strom-
lieferung - Notizen

B 20054103

§ 1 Geltungsbereich und  
Bezeichnungen1

(1)	 Diese Partikularnormen finden Anwendung auf 
Katholische Hochschulen im Bereich der Deut-
schen Bischofskonferenz, die als Universitäten 
oder Hochschulen im Sinne von cc. 807 – 814 
CIC 1983 der Apostolischen Konstitution Ex 
Corde Ecclesiae (ECE) vom 15. August 1990 
unterliegen.

(2)	 Die Partikularnormen finden keine Anwendung 
auf Hochschulen oder Fakultäten/Fachberei-
che, die als kirchliche Universitäten oder Fakul-
täten im Sinne von cc. 815 – 821 CIC 1983 der 
Apostolischen Konstitution Sapientia christiana 
vom 15. April 1979 unterliegen. 

(3)	 Katholische Hochschulen im Sinne der Partiku-
larnormen sind gegenwärtig folgende Einrich-
tungen

-	 Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt,
-	 Katholische Hochschule für Sozialwesen 

Berlin,
-	 Katholische Fachhochschule Freiburg, 
-	 Katholische Fachhochschule Mainz, 
-	 Katholische Stiftungsfachhochschule Mün-

chen, 
-	 Katholische Hochschule Nordrhein-Westfa-

len
1 Abkürzungen: 

CIC 1983: 	 Codex Iuris Canonici
ECE: 	 Apostolische Konstitution Ex Corde Ecclesiae
SapChrist: 	 Apostolische Konstitution Sapientia christiana
SapChrOrd: Ordinationes zur Apostolischen Konstitution Sapientia 

christiana

Die Kongregation für das Katholische Bildungswesen hat die „Partikularnormen“ am 8. Januar 2009 für fünf 
Jahre ad experimentum approbiert und der Publikation in der vorliegenden Form am 21. Juli 2009 zuge-
stimmt. Die „Partikularnormen“ sind am 2. September 2009 gemäß § 16 Abs. 2 des Statuts der Deutschen 
Bischofskonferenz vom 24. September 2002 promulgiert worden. Sie treten am 1. Oktober 2009 in Kraft.

Partikularnormen
der Deutschen Bischofskonferenz

zur Apostolischen Konstitution Ex Corde Ecclesiae

-	 Philosophisch-Theologische Hochschule-
Vallendar.

	 Weitere Hochschulen werden mit ihrer kirchli-
chen Errichtung (§ 4 Abs. 2 Partikularnormen) 
in den Geltungsbereich dieser Partikularnormen 
einbezogen.

(4)	 Die Bezeichnung Universität ist solchen Ka-
tholischen Hochschulen vorbehalten, die ein 
eigenes Promotions- und Habilitationsrecht 
besitzen und die nach Größe, wissenschaft-
licher Ausrichtung und Zahl der Disziplinen 
entsprechenden Einrichtungen in staatlicher 
oder freier Trägerschaft vergleichbar sind. 

(5)	 Katholische Fachhochschulen bzw. Hochschu-
len mit entsprechender Ausrichtung pflegen 
Lehre, Studium und Forschung mit anwen-
dungsbezogener Orientierung und unterliegen 
- ohne Universitäten zu sein - gemäß c. 814 
CIC 1983 als alia studiorum superiorum instituta 
ebenfalls diesen Partikularnormen.

(6)	 Regelungswerke der Hochschule und ihres 
Trägers werden in diesen Partikularnormen als 
Satzungen, die Hochschulverfassung jedoch 
als Grundordnung bezeichnet.

§ 2 Auftrag der Hochschulen 

Die Hochschulen widmen sich der Pflege und Ent-
wicklung der Wissenschaften durch Forschung, 
Lehre, Studium sowie Weiterbildung und weiteren 
vom kirchlichen und staatlichen Recht übertragenen 
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Aufgaben. Als Katholische Hochschulen suchen 
sie dabei „Geist und Kultur des Menschen mit der 
Botschaft des Evangeliums Christi zu durchdringen“ 
und den Dialog von Wissenschaft und Glaube, Kir-
che und Welt zu pflegen (Einleitung Nr. 10 ECE). 
Dabei achten sie die Eigengesetzlichkeit der ver-
schiedenen Disziplinen, um so zu einer Integration 
des Wissens in der einen Wahrheit zu gelangen. Die 
Wissenschaftspflege an Katholischen Hochschulen 
ist geprägt von der Treue gegenüber der christlichen 
Botschaft, so wie sie von der Kirche übermittelt wird. 
Die Hochschulen machen „in institutionalisierter 
Form das Christliche im universitären Bereich prä-
sent“ (Teil 1 Nr. 13 ECE).

(1)	 Die Hochschulen bilden eine Gemeinschaft 
von Lehrenden, Lernenden und Mitarbeitern2 

(Allgemeine Normen Art. 4 ECE). Bei Auswahl 
und Fortbildung der Dozenten ist darauf zu 
achten, dass diese zur Erfüllung des Auftrags 
der Hochschule in umfassender Weise bei-
tragen können sowie fähig und bereit sind, 
den Dialog zwischen ihrer Disziplin und den 
Glaubenswissenschaften zu führen. Die Stu-
dierenden sollen zu Menschen herangebildet 
werden, „die in ihren Wissenschaften bestens 
bewandert, wichtigen Aufgaben im öffentlichen 
Leben gewachsen und Zeugen des Glaubens 
in der Welt sind“ (Einleitung Nr. 9 ECE). 

(2)	 Die Katholischen Hochschulen halten Ge-
meinschaft mit der Gesamtkirche und mit dem 
Heiligen Stuhl sowie mit dem Diözesanbischof 
und der Deutschen Bischofskonferenz (Allge-
meine Normen Art. 5 § 1 ECE). Das Zusam-
menwirken und die jeweiligen Kompetenzen 
der verschiedenen Verantwortungsträger sind 
unter Beachtung der spezifischen Form der 
Errichtung und eventueller staatskirchenrecht-
licher Festlegungen in der Grundordnung der 
Katholischen Hochschule zu regeln.

(3)	 Die Katholischen Hochschulen fügen sich in das 
deutsche Hochschulwesen ein und entsprechen 
als staatlich anerkannte Einrichtungen in freier 
Trägerschaft den Anforderungen des deutschen 
Hochschulrechts. 

§ 3 Hochschulautonomie und 
Wissenschaftsfreiheit 

(1) 	Die Hochschulen ordnen und verwalten ihre 
Angelegenheiten nach den Grundsätzen der 

2	 Männer und Frauen sind gleichberechtigt (c. 208 CIC 1983; 
Art. 3 Abs. 2 GG). Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesen 
Partikularnormen darauf verzichtet, bei Personenbezeichnun-
gen männliche und weibliche Wortformen nebeneinander zu 
benutzen.

akademischen Selbstverwaltung und nach 
Maßgabe ihrer Grundordnung. 

(2)	 Die Verantwortung für die Erfüllung ihres Auf-
trags und die Stärkung des katholischen Cha-
rakters der Hochschule kommt vor allem der 
Hochschule selbst zu (Allgemeine Normen Art. 
4 § 1 ECE). In der Grundordnung oder einem 
anderen geeigneten Dokument sind Wesen, 
Aufgabe und Ziel der Hochschule im Sinne von 
§ 2 Partikularnormen darzulegen (Allgemeine 
Normen Art. 2 § 3 ECE).

(3)	 Im Rahmen der akademischen Selbstverwal-
tung regeln die Hochschulen - unbeschadet 
der Mitwirkungsrechte der kirchlichen und 
staatlichen Stellen und der Organe ihrer Träger 
- insbesondere
-	 die Bestellung und Besetzung der akade-

mischen Organe,
-	 die Auswahl der Lehrkräfte und der weiteren 

Mitarbeiter, 
-	 die Einführung, Änderung und Aufhebung 

von Studiengängen, 
-	 die Durchführung akademischer Prüfungen 

und die Verleihung akademischer Grade,
-	 die Forschungsprogramme,
-	 die Weiterbildungsprogramme.

(4)	 In wesentlichen Hochschulangelegenheiten, 
insbesondere zur gedeihlichen Wahrnehmung 
förmlicher Beteiligungsrechte, pflegen Hoch-
schule, Träger, Diözesanbischof und Heiliger 
Stuhl sowie gegebenenfalls weitere kirchliche 
Autoritäten unter Beachtung der jeweiligen Zu-
ständigkeiten einen ständigen und vertraulichen 
Austausch. 

(5)	 Lehrende und Studierende genießen die Frei-
heit der Wissenschaft in Forschung, Lehre und 
Studium (c. 218 CIC 1983, Allgemeine Normen 
Art. 2 § 5 ECE, Art. 5 Abs.3 GG); die Wahrneh-
mung dieser Rechte entbindet nicht von der 
Treue zum kirchlichen Auftrag der Hochschule 
und zur staatlichen Verfassung.

§ 4 Errichtung einer Katholischen Hochschule

(1)	 Als Voraussetzungen für die Errichtung sind der 
zuständigen kirchlichen Autorität nachzuweisen, 
dass

-	 ein entsprechender Bedarf für die Errichtung 
einer neuen Hochschule besteht,

-	 eine ausreichende Nachfrage von Studie-
renden zu erwarten ist,

-	 eine personelle und sächliche Ausstattung 
für eine den staatlichen Hochschulen gleich-
wertige Ausbildung bereitgestellt wird und



Amtsblatt Nr. 8 vom 09. Oktober 2009	 105

-	 die Finanzierung auf Dauer gesichert ist. 
	 Ferner sind ihr die Grundordnung sowie die 

notwendigen Satzungen vorzulegen. 

(2)	 Die Errichtung einer Katholischen Hochschule 
und die Genehmigung ihrer Regelungswerke im 
Sinne von § 1 Abs. 6 Partikularnormen erfolgen 
nach Allgemeine Normen Art. 3 ECE. Wird die 
Hochschule von einem Ordensinstitut, von 
einer anderen öffentlichen juristischen Person 
oder von anderen Personen nach Allgemeine 
Normen Art. 3 §§ 2-3 ECE errichtet, bedarf es 
der Zustimmung bzw. Billigung durch den für 
den Sitz der Hochschule zuständigen Diöze-
sanbischof. 

(3)	 Die Entscheidung über die Errichtung einer 
Katholischen Hochschule wird im Benehmen 
mit der für die Hochschulplanung zuständigen 
Kommission für Wissenschaft und Kultur der 
Deutschen Bischofskonferenz (VIII) getroffen 
(c. 809 CIC 1983).

§ 5 Trägerschaft

(1)	 Katholische Hochschulen können in der Regel 
nur von kirchlichen Körperschaften oder Stif-
tungen oder von deren Zusammenschlüssen 
auf verbandsrechtlicher Grundlage getragen 
werden.

(2)	 Ein verbandsrechtlich organisierter Träger stellt 
in seiner Satzung sicher, dass der Verband sei-
nem Zweck und seiner Aufgabe entsprechend 
berufen ist, ein Stück Auftrag der Kirche in 
dieser Welt wahrzunehmen und zu erfüllen3.

(3)	 Der Träger regelt in einer Satzung seine Rechte 
und Pflichten gegenüber der Hochschule. 

(4)	 Die Grundordnung, die Satzungen und der 
Haushalt der Hochschule bedürfen der Zu-
stimmung des Trägers, soweit die Satzung 
des Trägers nicht Ausnahmen zulässt. Ist die 
Hochschule durch den Apostolischen Stuhl 
errichtet oder approbiert, bedarf die Grundord-
nung auch der Zustimmung der Kongregation 
für das Katholische Bildungswesen. Etwaige 
staatliche Mitwirkungsrechte bleiben unberührt.

(5)	 Der Träger ist Dienstherr des Hochschulperso-
nals, bestimmt das anzuwendende Dienst- und 
Arbeitsrecht und entscheidet unbeschadet der 
Beteiligungsrechte der Hochschule über Ein-
stellungen und Entlassungen. 

3 	 BVerfGE 46, 73 (85).

§ 6 Mitglieder der Hochschule

(1)	 Mitglieder der Hochschule sind nach Maßgabe 
der Grundordnung
- 	 die Lehrenden,
- 	 die Studierenden,
- 	 die an der Hochschule tätigen Mitarbeiter,
- 	 die Ehrenmitglieder.

(2)	 Die Mitglieder der Hochschule bilden eine aka-
demische Gemeinschaft (Allgemeine Normen 
Art. 4 ECE). 

(3)	 Die Mitglieder der Hochschule sind bei der Be-
gründung des Mitgliedschaftsverhältnisses über 
den katholischen Charakter der Hochschule 
und über dessen Folgen förmlich in Kenntnis 
zu setzen.

(4)	 Die Mitglieder der Hochschule sind verpflichtet, 
den kirchlichen Auftrag und den katholischen 
Charakter der Hochschule anzuerkennen und 
zu beachten. Für Lehrende und Mitarbeiter, die 
der katholischen Kirche angehören, schließt 
dies die Verpflichtung ein, in ihrem dienstlichen 
und außerdienstlichen Verhalten ihre Treue 
zur katholischen Glaubens- und Sittenlehre 
zu wahren sowie den kirchlichen Auftrag der 
Hochschule zu fördern.

(5)	 Die Hochschulen sind bestrebt, ihrem Personal 
und den Studierenden ein familienfreundliches 
Umfeld zu bieten.

§ 7 Hochschulleitung

(1)	 Die Hochschule wird vom Präsidenten geleitet. 
Es bleibt der Hochschule vorbehalten, in ihrer 
Grundordnung die Amtsbezeichnung Rektor 
vorzusehen.

(2)	 Der Präsident und seine Stellvertreter müssen 
Professoren, Honorarprofessoren oder außer-
planmäßige Professoren sein. In der Grundord-
nung ist zu bestimmen, dass mindestens die 
Stellvertreter des Präsidenten aus dem Kreis 
der an der Hochschule hauptberuflich tätigen 
Professoren zu wählen sind.

(3)	 Der Präsident und der Leiter der Hochschul-
verwaltung (Kanzler) sowie die Mehrheit der 
Mitglieder der Hochschulleitung müssen der 
katholischen Kirche angehören.

§ 8 Lehrende und Professuren

(1)	 An den Hochschulen können neben Lehrenden 
katholischen Glaubens auch Lehrende anderer 
Bekenntnisse und Weltanschauungen tätig 
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sein. Damit der katholische Charakter der Hoch-
schule nicht gefährdet wird, ist sicherzustellen, 
dass die katholischen Lehrenden unter den 
hauptberuflichen Mitgliedern des Lehrkörpers 
die Mehrheit bilden (Allgemeine Normen Art. 4 
§ 4 ECE).

(2)	 Die Lehrenden müssen die nach kirchlichem 
und staatlichem Hochschulrecht geltenden 
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen. 

(3)	 Die Berufung der Professoren erfolgt in einem 
Berufungsverfahren, das ein Vorschlagsrecht 
der Hochschule vorsehen muss. Die Berufung 
(Angebot der Professur) bleibt dem Träger 
vorbehalten. 

(4)	 Lehrende, die theologische Fächer vertreten, 
bedürfen eines Mandats der zuständigen kirch-
lichen Autorität (c. 812 CIC 1983). 

(5)	 Für die Kernfächer der an der Hochschule 
eingerichteten Studiengänge bestehen Profes-
suren, die grundsätzlich mit hauptberuflich nur 
an dieser Hochschule lehrenden Vollzeitkräften 
zu besetzen sind. Ein etwaiger dienst- oder 
arbeitsrechtlicher Rechtsanspruch des Stellen-
inhabers auf Teilzeitbeschäftigung bleibt davon 
unberührt.

(6)	 Der theologischen Perspektive kommt bei For-
schung und Lehre als integrativem Bestandteil 
besondere Bedeutung zu; deshalb muss an 
jedem Standort einer Katholischen Hochschule 
wenigstens eine Dozentur für Theologie beste-
hen.

§ 9 Studierende

Die Hochschulen stehen Studierenden aller Religi-
onen und Weltanschauungen nach Maßgabe der 
allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen offen, 
sofern sie bereit sind, Auftrag und Charakter der 
Hochschulen anzuerkennen und zu beachten.

§ 10 Lehrveranstaltungen

An den Hochschulen sind für die Studierenden aller 
Disziplinen und an allen Standorten im Sinne eines 
Studium generale Lehrveranstaltungen anzubieten, 
die über das Fachstudium der gewählten Disziplin 
hinaus ein Grundverständnis der Glaubenslehre der 
Kirche sowie eine angemessene ethische Bildung 
vermitteln und auf die Erfüllung von Aufgaben in 
Gesellschaft, Staat und Kirche vorbereiten. Art und 
Umfang der Lehrveranstaltungen werden von der 
Hochschule in Studien- und Prüfungsordnungen 
geregelt.

§ 11 Hochschulseelsorge

(1)	 An der Hochschule ist in angemessener Form 
für die Seelsorge der Mitglieder der Hochschul-
gemeinschaft Sorge zu tragen (c. 813 CIC 1983; 
Allgemeine Normen Art. 6 ECE). 

(2)	 In der Regel ist eine Hochschulgemeinde im 
Sinne eines Universitätszentrums einzurichten. 
In ihr sollen die kirchlichen Grundfunktionen 
Martyria, Leiturgia und Diakonia verwirklicht 
und der Dialog zwischen den Mitgliedern der 
Hochschule gepflegt werden (c. 813 CIC 1983). 

(3)	 Die Hochschulgemeinde arbeitet mit der Hoch-
schule und örtlichen kirchlichen Einrichtungen, 
insbesondere den Pfarreien zusammen.

§ 12 Zusammenarbeit von Hochschulen

(1)	 Die Katholischen Hochschulen arbeiten un-
tereinander und mit anderen Hochschulen in 
staatlicher und freier Trägerschaft zusammen 
(Allgemeine Normen Art. 7 ECE). Sie leisten 
damit einen spezifischen, durch den kirchli-
chen Hochschulauftrag geprägten Beitrag zu 
Forschung, Lehre und Studium.

(2)	 Aufgrund des universalen Charakters der Kirche 
und ihrer akademischen Einrichtungen soll die 
Zusammenarbeit die internationale Dimension 
einschließen. Besondere Aufmerksamkeit soll 
dabei auch der Zusammenarbeit mit Universi-
täten und Fakultäten in kirchlicher Trägerschaft 
auf der ganzen Welt gewidmet werden. 

§ 13 Kirchliche Hochschulaufsicht,  
Hochschulplanung

(1)	 Die kirchliche Hochschulaufsicht wird von der 
für die jeweilige Hochschule zuständigen kirch-
lichen Autorität wahrgenommen.

(2)	 Der Diözesanbischof hat das Recht und die 
Pflicht, für den Schutz und die Stärkung des 
katholischen Charakters der Hochschule zu 
sorgen (Allgemeine Normen Art. 5 § 2 ECE). 
Dies kommt ebenfalls dem Heiligen Stuhl, der 
Deutschen Bischofskonferenz und anderen 
zuständigen kirchlichen Autoritäten zu.

(3)	 Die gemäß Allgemeine Normen Art. 3 §§ 1 – 2 
ECE errichteten Hochschulen berichten jährlich 
der zuständigen kirchlichen Autorität über die 
Hochschule und ihre Tätigkeit. 

	 Die nicht vom zuständigen Diözesanbischof 
errichteten Hochschulen gemäß Allgemeine 
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Normen Art. 3 §§ 1 - 2 ECE und die Hochschu-
len gemäß Allgemeine Normen Art. 3 § 3 ECE 
informieren jährlich den zuständigen Diözesan-
bischof über die Hochschule und ihre Tätigkeit.

(4)	 In Streitfällen, die bei der Ausübung der Auf-
sichtsrechte entstehen, ist gemäß § 3 Abs. 4 
Partikularnormen eine einvernehmliche Rege-
lung anzustreben (c. 1733 CIC 1983).

(5)	 Für dienst- oder arbeitsrechtliche Streitfälle 
der Lehrenden ist durch Hochschulsatzung 
ein den Vorschriften der Art. 30 SapChr und 
Art. 22 SapChrOrd entsprechendes Verfahren 
einzurichten.

(6)	 Die Hochschulen informieren in Abstimmung mit 
ihrem Träger jährlich auch die für Hochschulpla-
nung zuständige Kommission für Wissenschaft 
und Kultur der Deutschen Bischofskonferenz 
(VIII).

§ 14 Schlussbestimmungen

(1)	 Die Partikularnormen treten nach der Rekog-
noszierung durch den Heiligen Stuhl gemäß c. 
455 § 2 CIC 1983 und Allgemeine Normen Art. 
1 § 2 ECE am Ersten des auf die Promulgation 
folgenden Monats in Kraft.

(2) 	Die Hochschulen und ihre Träger sind verpflich-
tet, ihre Regelungswerke (§ 1 Abs. 6 Partiku-
larnormen) den Partikularnormen innerhalb von 
zwei Jahren nach deren Inkrafttreten anzupas-
sen. 

Regensburg, den 29. September 2009

Bischof von Regensburg

Das Bischöfliche Generalvikariat
Direktorium 2010

Die H.H. Dekane werden ersucht, den Bedarf 
an Direktorien für das gesamte Dekanat bis 02. 
November 2009 an die Bischöfliche Administrati-
on, Postfach 11 01 63, 93014 Regensburg, Fax: 
0941/597-1320, Tel.: 0941/597-1312 (Danisch), 
E-mail: idanisch.admin@bistum-regensburg.de zu 
melden unter gleichzeitiger Angabe, an welches 
Pfarramt die Gesamtsendung erfolgen soll oder ob 
sie abgeholt wird. 
Der Versand an mehrere Stellen innerhalb des 
gleichen Dekanates ist nicht möglich.
Das Direktorium 2010 ist ab der 47. Kalenderwoche 
(16.November 2009) lieferbar. 

Weihe zum Ständigen Diakon

Am Samstag, 07. November 2009, wird der Hwst. 
Herr Diözesanbischof Dr. Gerhard Ludwig Müller 
um 09.30 Uhr in Dingolfing-St. Johannes die Weihe 
zum Ständigen Diakonat erteilen.
Um Zulassung zur Diakonenweihe hat gebeten: 
- Zrenner Karlheinz, Dingolfing-St. Johannes;
Die Bekanntgabe der Bewerbung in der Wohnsitz-
pfarrei ist Teil der Befragung hinsichtlich der Eignung 
der Weihekandidaten. Sie ist bis spätestens 23.Ok-
tober 2009 in den gottesdienstlichen Meldungen 
durchzuführen.
Für den Fall, dass irgendwelche Bedenken gegen 
die Zulassung des oben genannten Bewerbers 
bestehen, wird um rechtzeitige Mitteilung an das 

Bischöfliche Ordinariat, Referat Priester und Stän-
dige Diakone, gebeten. 

Firmung im Jahr 2010

Im Jahr 2010 wird die Firmung im nördlichen Teil des 
Bistums erteilt, außerdem für die Seelsorgsstellen 
mit zweijährigem Turnus (gerade Zahl) sowie für die 
Seelsorgsstellen mit jährlichem Turnus.
Nach der im Amtsblatt 15/1969 S. 123 f. veröffent-
lichten Firmordnung sind Firmlinge grundsätzlich 
erst von der 5. Klasse an aufwärts zu melden. Die 
zugestellten Formulare zur Meldung der Firmlinge 
möchten die H. H. Pfarrer der Firmstationen bis 
spätestens Freitag, den 23. Oktober 2009, an das 
Bischöfl. Sekretariat zurücksenden. Wir bitten, 
diesen Meldetermin unbedingt einzuhalten. Nur so 
besteht die Möglichkeit, den Firmplan wieder vor 
Weihnachten zu erstellen und zu veröffentlichen. 
Doppelfirmungen werden nur noch an zwei aufei-
nander folgenden Tagen gespendet. Firmspender 
werden nach Verfügbarkeit zugeteilt. Von Vorab-
sprachen mit Firmspendern ist abzusehen. Bei den 
gewünschten Firmterminen ist mindestens ein Alter-
nativtermin unter der Woche (Mo-Fr) anzugeben.

Erwachsenenfirmung

Die Erwachsenenfirmung ist wieder am Pfingst-
sonntag, (Termin 2010: 23. Mai), im Hohen Dom 
zu Regensburg vorgesehen. Beginn: 10.00 Uhr. 
Für die Anmeldung der Firmbewerber kann, nach 
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genauer Prüfung der Voraussetzungen, beim Bi-
schöflichen Sekretariat ein Formblatt angefordert 
werden, das spätestens bis 12. April 2010 ausgefüllt 
dem Bischöfl. Sekretariat zurückgesandt werden 
soll. Nähere Hinweise für die Firmbewerber gehen 
den Seelsorgsstellen dann in der zweiten Aprilhälfte 
2010 zu. In begründeten Ausnahmefällen können 
Erwachsene auf Antrag auch an den Firmungen 
in den Pfarreien teilnehmen. In diesem Zusam-
menhang sei auch darauf hingewiesen, dass die 
zuständigen Pfarrer ggf. die erfolgte Firmspendung 
an das Taufpfarramt melden müssen.

Antrag auf Abhaltung von Pontifikalfunktio-
nen im Jahre 2010

Anträge auf Abhaltung von Pontifikalfunktionen im 
Jahre 2010 sind bis 23. Oktober 2009 an den Hwst. 
Herrn Bischof zu richten. In aller Regel wird der 
Hwst. Herr Bischof sich auf die Wahrnehmung von 
Pontifikalfunktionen im engeren Sinne (dem Bischof 
vorbehaltene liturgische Handlungen) beschränken 
müssen.
Wo es gewünscht wird, kann zusammen mit einer 
Feier aus anderem Anlass eine Firmspendung 
(auch bei kleiner Zahl und außerhalb des Turnus) 
verbunden werden.

Die kirchliche Begräbnisfeier

Im Jahr 1972 wurde die amtliche deutsche Ausgabe 
des Rituale-Faszikels „Die kirchliche Begräbnisfeier“ 
approbiert und konfirmiert und konnte im Jahr 1973 
veröffentlicht werden. Aufgrund des gesellschaftli-
chen und kulturellen Wandels sowie der pastoralen 
Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte haben 
die Bischöfe des deutschen Sprachgebietes dieses 
Buch einer Revision unterzogen. Grundlage dieser 
Neuausgabe ist der „Ordo exsequiarum“ von 1969, 
der bereits für die deutschsprachige Ausgabe von 
1972/1973 maßgeblich war. Nachdem die Bischofs-
konferenzen und konferenzfreien Erzbischöfe des 
deutschen Sprachgebietes die Neuausgabe appro-
biert haben und diese durch die Kongregation für 
den Gottesdienst und die Sakramentenordnung am 
5. März 2007 für Deutschland rekognosziert wurde, 
erscheint jetzt das erneuerte Buch unter dem Titel:
„Die kirchliche Begräbnisfeier in den Bistümern des 
deutschen Sprachgebietes. Zweite authentische 
Ausgabe auf der Grundlage der Editio typica von 
1969. Freiburg – Basel – Wien: Herder; Regens-
burg: Friedrich Pustet; Freiburg (Schweiz): Paulus; 
Salzburg: St. Peter; Linz: Veritas 2009“.
Die Neuausgabe ersetzt ab dem 1. Adventssonntag 
(29. November) 2009 die Ausgabe von 1972/1973, 
kann jedoch unmittelbar nach ihrem Erscheinen 
verwendet werden.

Gleichzeitig veröffentlichen die Bischöfe des deut-
schen Sprachgebietes eine Pastorale Einführung, 
die als Arbeitshilfe 232 vom Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz herausgegeben wird und 
die Praenotanda des liturgischen Buches im Blick 
auf die Bedingungen des Sprachgebietes konkre-
tisiert.

Personalplanung 2010

Personelle Veränderung für 2010
Priester, die zum 01. September 2010 eine Ände-
rung ihres derzeitigen Tätigkeitsbereichs überlegen, 
werden gebeten, mit dem Personalreferenten bis 
zum 28. November 2009 persönlichen Kontakt 
aufzunehmen.

Versetzung oder Rückkehr von Priestern aus 
anderen Ländern für 2010
Priester aus anderen Ländern, die zum 01. Septem-
ber 2010 eine neue Stelle übernehmen möchten 
oder in ihre Heimat zurückkehren werden, werden 
gebeten, dies bis zum 28. November 2009 beim 
Referat Priester/Ständige Diakone schriftlich an-
zuzeigen. Später gestellte Anträge auf Rückkehr in 
die Heimat oder Wechsel in eine andere Diözese 
können nicht berücksichtigt werden.

Ruhestandsgesuche für 2010
Priester, die entsprechend den diözesanen Richt-
linien zum 01. September 2010 in den Ruhestand 
treten möchten, werden gebeten, mit dem Per-
sonalreferenten bis zum 14. November 2009 ein 
Vorgespräch zu führen. Das Ruhestandsgesuch 
an den Hwst. Herrn Bischof mit Angabe des be-
absichtigten Ruhestandorts ist bis spätestens 28. 
November 2009 beim Referat Priester/Ständige 
Diakone einzureichen. Den Ruhestandssitz in der 
bisherigen Pfarrei, bzw. Pfarreiengemeinschaft zu 
nehmen, wird nicht befürwortet. Über die fristgerecht 
eingegangenen Ruhestandsgesuche wird in der 
Ordinariatskonferenz zu Jahresbeginn beraten und 
beschlossen. Gesuche, die nach dem genannten 
Stichtag eingereicht werden, können nur aus bis 
dahin unvorhergesehenen Gründen Berücksichti-
gung finden.

Freie Pfarrhöfe / Wohnungen für Ruhestands-
priester
In folgenden Orten stehen Wohnungen für Ruhe-
standspriester zur Verfügung:
Moosham (Dekanat Alteglofsheim-Schierling), 
Amberg-St. Georg (Dekanat Amberg-Ensdorf), 
Luitpoldhöhe (Dekanat Amberg-Ensdorf), Bogen 
(Dekanat Bogenberg-Pondorf), Stallwang (De-
kanat Bogenberg-Pondorf), Zinzenzell (Dekanat 
Bogenberg-Pondorf), Untertraubenbach (Dekanat 
Cham), Dornwang (Dekanat Dingolfing), Ratten-
bach (Dekanat Eggenfelden), Mettenbach (Dekanat 
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Landshut-Altheim), Rottendorf (Dekanat Nabburg), 
Pressath (Dekanat Neustadt/WN), Tettenwang (De-
kanat Pförring), Regensburg-St. Albertus-Magnus 
(Dekanat Regensburg), Roding (Dekanat Roding), 
Poppenricht (Dekanat Sulzbach-Hirschau), Pre-
menreuth (Dekanat Tirschenreuth), Waldsassen 
(Dekanat Tirschenreuth), Weiden-Herz Jesu (Deka-
nat Weiden), Weiden-St. Josef (Dekanat Weiden). 
Nähere Informationen zu den Wohnmöglichkeiten 
können im Referat Priester/Ständige Diakone ab-
gerufen werden.
Folgende Seelsorgeeinheiten, bzw. Pfarreien 
können zwar keine Wohnung bieten, wären aber 
dankbar für die Mithilfe eines Ruhestandspriesters 
und sind gerne bei der Wohnungssuche behilflich:
Zeitlarn (Dekanat Regenstauf)

Meldung weiterer Wohnmöglichkeiten für Ruhe-
standspriester
Pfarreien bzw. Einrichtungen (Ordensniederlassun-
gen, Altenheime, ...), die noch nicht erfasst sind, 
aber gerne einen Ruhestandspriester aufnehmen 
würden und eine Wohnung oder ein leerstehendes 
und beziehbares (Pfarr-)Haus zur Verfügung haben, 
können dies bis zum 15. Oktober 2009 im Referat 
Priester/Ständige Diakone schriftlich (mit einer Kurz-
beschreibung der Wohnmöglichkeit, Wohnlage und 
der gewünschten Mithilfe) melden. 
Künftige Ruhestandspriester können diese Informa-
tionen im Personalreferat abfragen.

Wohnmöglichkeit für Priester aus anderen 
Ländern während eines Sabbatjahres („Mobile 
Reserve“)
Priester aus anderen Ländern, die ein Sabbatjahr im 
Bistum Regensburg verbringen, werden als „Mobile 
Reserve“ für Vertretungsdienste im gesamten Bis-
tum eingesetzt. Zwischen ihren Vertretungseinsät-
zen stehen sie der jeweiligen Unterkunftspfarrei bzw. 
-einrichtung als seelsorgliche Mithilfe zur Verfügung. 
Pfarreien bzw. Einrichtungen (Ordensniederlassun-
gen, Heime, ...), die ab 01. September 2010 gerne 
einen ausländischen Priester während seines Sab-
batjahres aufnehmen würden, werden gebeten, dies 
bis zum 31. Dezember 2009 schriftlich im Referat 
Priester/Ständige Diakone zu melden. Die Vergü-
tung für Unterkunft und Verpflegung erfolgt gemäß 
den Richtlinien der Bischöflichen Finanzkammer.

Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten 
am Montag, dem 2. November 2009

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten 
dient der Unterstützung der Priesterausbildung 
(Diözesan- und Ordenspriester) in Mittel- und 
Osteuropa. Für den Wiederaufbau der Kirche in 
den ehemals kommunistischen Ländern Mittel-, 
Ost- und Südosteuropas ist die Priesterausbildung 
von entscheidender Bedeutung. Diesem Anliegen 

kommt gerade in dem von Papst Benedikt XVI. 
proklamierten Priesterjahr im Gedenken an den 
heiligen Pfarrer von Ars, Johannes Maria Vianney, 
besondere Bedeutung zu. 
Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis 
weitergeleitet.
Je nach Ihren Möglichkeiten erbitten wir bei gegebe-
ner Gelegenheit ein empfehlendes Wort für dieses 
wichtige Anliegen. (Renovabis schickt Ihnen dazu 
ein Plakat mit Hinweis.)
Die Kollekten-Gelder sollen (innerhalb von 14 Ta-
gen) mit dem Vermerk „Allerseelen-Kollekte 2009“ 
an das bekannte Konto bei der Bischöflichen Admi-
nistration überwiesen werden. 
Die Bistumskasse leitet die Beträge an Renovabis 
weiter.

Sitzung des Diözesan-Bauausschusses

Die nächste Sitzung des Diözesanbauausschusses  
findet am Mittwoch, 25. November 2009 um 9.00 
Uhr statt. Gesuche und Vorlagen für diese Sitzung 
sind bis zum 02. November 2009 beim Bischöflichen 
Baureferat einzureichen. Später eingehende Projek-
te können in dieser Sitzung nicht behandelt werden.

Pfarrgemeinderatswahl 2010

Turnusgemäß findet die nächste Pfarrgemeinde-
ratswahl im Bistum Regensburg, ebenso wie in den 
anderen bayerischen Bistümern, am 7. März 2010 
statt. Bereits im Vorfeld wurde das Statut für die 
Pfarrgemeinderäte nach Beratung in den zuständi-
gen Gremien überarbeitet und veröffentlicht.
Die Unterlagen zur Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl (Wahlmappe) wurden bereits an alle Pfarr-
ämter versandt. Auch die Pfarrgemeinderatsspre-
cher wurden über die bevorstehende Wahl informiert 
und wurden aufgefordert, sich dahingehend mit dem 
Pfarrer in Verbindung zu setzen. 
Zusätzliche Werbematerialien (Plakate, Faltblätter 
zur Kandidaten- und Wahlwerbung, Pfarrbriefmäntel 
usw.) können mit den der Wahlmappe beiliegenden 
Bestellscheinen direkt bei der Druckerei Geiselber-
ger, Altötting, bestellt werden. Briefwahlunterlagen 
können in der Geschäftsstelle der Diözesanen 
Räte bestellt werden. Bitte beachten Sie die ange-
gebenen Fristen. Falls noch weitere Wahlmappen 
benötigt werden, können diese in der Geschäfts-
stelle der Diözesanen Räte angefordert werden. 
Alle Unterlagen stehen außerdem im Internet unter 
www.dioezesanpastoralrat.de zum Download bereit.
An erster Stelle der konkreten Wahlvorbereitung 
steht die Gründung eines Wahlausschusses, da-
mit die Wahl geordnet durchgeführt werden kann. 
Dieser soll sich bis zum 27.12.2009 konstituieren. 
Die weiteren Fristen können der Wahlmappe ent-
nommen werden. 
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Stiftskapitel
Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller hat auf Ersuchen 
des Stiftskapitels mit Wirkung vom 15.07.2009 
Prälat Helmut Huber, Freising, das 7. Kanonikat 
am Kollegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg verliehen; der Dienstantritt 
wird voraussichtlich am 01.03.2010 sein.

Stellenbesetzung 2009

1. Pfarrverleihungen
Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller hat mit Wirkung 
zum 01.10.2009 folgende Pfarreien verliehen:
die Pfarrei Pförring-St. Leonhard, Oberdolling-St. 
Georg und Lobsing-St. Martin im Dekanat Pförring 
an Pfarrer Michael Saller; 
die Pfarrei Straubing-St. Elisabeth im Dekanat 
Straubing an Pfarrer Johannes Plank.

2. Pfarradministrationen
Als Pfarradministrator wurde mit Wirkung zum 
01.10.2009 oberhirtlich angewiesen:
P. Francis Lawrence OCD, Indien, in die Pfarrei 
Schwandorf-U.L. Frau vom Kreuzberg und als 
Benefiziumsprovisor des Zenger´schen Benefizi-
ums auf dem Kreuzberg Schwandorf im Dekanat 
Schwandorf.

Mit der zusätzlichen Pfarradministration wurde mit 
Wirkung vom 01.09.2009 oberhirtlich beauftragt:
Pfarrer Richard Meier, Furth im Wald, zusätzlich 
als Pfarradministrator für die Expositur Ränkam-Hl. 
Dreifaltigkeit im Dekanat Cham.

3. Pfarrvikare
Als Pfarrvikar wurde mit Wirkung zum 01.08.2009 
oberhirtlich angewiesen:
P. Georg Bertram O.Carm, Straubing, zur Mithilfe 
in der Pfarrei Straubing-St. Jakob (incl. Expositur 
Sossau) im Dekanat Straubing;
P. Pawel Salomon OFM Conv., Krakau, in die Pfar-
rei Neustadt/WN-St. Felix im Dekanat Neustadt/
WN zur seelsorglichen Mithilfe und zur Mithilfe im 
Dekanat. 

Als Pfarrvikar wurde mit Wirkung zum 01.09.2009 
oberhirtlich angewiesen:
Reinald Bogensperger, Regensburg, nebenamtlich 
in die Pfarrei Weiden-Herz Jesu und Weiden-St. 
Johannes im Dekanat Weiden;
P. Josef Brauner OSB, Michaelsbuch-Stephanspo-
sching, in die Pfarrei Metten-St. Michael im Dekanat 
Deggendorf-Plattling; 
P. Andrzej Iwanicki OFM Conv., Polen, in die Klos-
terkirche Dingolfing im Dekanat Dingolfing  und 
zur Mithilfe im Dekanat;
P. Josephkutty Thomas Kizhakepurathu MCBS,
Indien, in die Pfarrei Wolnzach-St. Laurentius und 
Eschelbach-St. Emmeram im Dekanat Geisenfeld;
P. Philip Plamparampil V.C., Wolnzach-Eschel-
bach, in die Pfarrei Teisnach-St. Margareta und 
Patersdorf-St. Martin im Dekanat Viechtach;
P. Maurus Wellisch OSB, Kloster Metten, in die 
Pfarrei Michaelsbuch-St. Michael und Stephans-
posching-St. Stefan im Dekanat Deggendorf-
Plattling.

Als Pfarrvikar wurde mit Wirkung zum 01.10.2009 
oberhirtlich angewiesen:

Diözesan-Nachrichten

Bereits jetzt sollte man sich auf die Suche nach 
geeigneten Kandidaten machen und diese gezielt 
ansprechen. Auch der amtierende Pfarrgemeinderat 
soll auf geeignete Personen zugehen und diese 
bitten, zu kandidieren.
Sinnvoll ist auch ein Rückblick am Ende der laufen-
den Wahlperiode auf die geleistete Arbeit. Dabei soll 
den Mitgliedern in geeigneter Form für ihr Engage-
ment gedankt werden. Unverzichtbar ist auch eine 
gute Öffentlichkeitsarbeit. Sowohl in der örtlichen 
Presse als auch im Pfarrbrief soll auf die anstehende 
Wahl rechtzeitig hingewiesen werden.

Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteil-
nehmer am 08.11.2009

Laut Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz 
vom April 1992 (Prot. Nr. 5) sollen für die Zwecke der 

kirchlichen Statistik Deutschlands die Gottesdienst-
teilnehmer einheitlich am zweiten Sonntag im No-
vember (08.11.2009) gezählt werden. Zu zählen sind 
alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen 
(einschl. Vorabendmesse) teilnehmen.  Mitzuzählen 
sind auch die Besucher der Wort- oder Kommuni-
ongottesdienste, die anstelle einer Eucharistiefeier 
gehalten werden. Zu den Gottesdienstteilnehmern 
zählen auch die Angehörigen anderer Pfarreien (z. 
B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen und 
Besuchsreisende). 
Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in 
den Erhebungsbogen für das Jahr 2008 unter der 
Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am zweiten Sonntag 
im November“ (Pos. 3) einzutragen.
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P. Sajimon Philander OCD, Indien, in die Pfarrei 
Schwandorf-U.L. Frau vom Kreuzberg im Dekanat 
Schwandorf.

Als Pfarrvikar zur besonderen Verwendung im Bis-
tum wurde mit Wirkung zum 01.09.2009 oberhirtlich 
angewiesen:
Dr. Josy Joseph, Indien, in die Pfarrei Schwarzen-
feld-Mariä Himmelfahrt im Dekanat Nabburg;
Antony Koottummel, Indien, in die Pfarrei Wald-St. 
Laurentius und Zell-Mariä Himmelfahrt im Dekanat 
Roding;
P. John Bosco Msafiri ALCP/OSS, Tansania, in 
die Pfarrei Schwandorf-Herz Jesu im Dekanat 
Schwandorf und Pittersberg-St. Nikolaus im De-
kanat Amberg-Ensdorf;
P. Joy Munduplackal CST, Indien, in die Pfarrei 
Mengkofen-Mariä Verkündigung im Dekanat Din-
golfing; 
Michael Kalu Ukpong, Regensburg, nebenamtlich 
in die Pfarrei Regensburg-St. Josef, Reinhausen 
im Dekanat Regensburg.

Als Pfarrvikar zur besonderen Verwendung im Bis-
tum wurde mit Wirkung zum 01.11.2009 oberhirtlich 
angewiesen:
P. Saji George Nellikunnel CST, Rom, in die Pfarrei 
Weiden-St. Elisabeth im Dekanat Weiden.

4. Anweisung der Neupriester
Als Kaplan wurde mit Wirkung zum 01.09.2009 
oberhirtlich angewiesen:
Neupriester P. Fabian Jürgens OSB in die Pfarrei 
Rohr-Mariä Himmelfahrt im Dekanat Abensberg-
Mainburg.

5. Anweisung der Kapläne
Als Kaplan wurde mit Wirkung zum 01.09.2009 
oberhirtlich angewiesen:
Kaplan Wolfgang Schillinger, Furth im Wald, zu-
sätzlich für die Expositur Ränkam-Hl. Dreifaltigkeit 
im Dekanat Cham.

6. Sonstige Anweisungen
Mit Wirkung zum 01.09.2009 wurde oberhirtlich 
angewiesen:
P. Valentin Gnida OFM, Amberg, als Wallfahrtsseel-
sorger in die Pfarrei Neukirchen b. Hl. Blut-Mariä 
Geburt im Dekanat Kötzting;
P. Sebastian Raß SDB, Wörth/Hörlkofen, als Kran-
kenhausseelsorger im Krankenhaus Vilsbiburg im 
Dekanat Vilsbiburg;
Pfarradministrator P. Dariusz Michalczyk  OSPPE,
Rudelzhausen, als Rector ecclesiae für die Klos-
terkirche Mainburg-St. Salvator im Dekanat 
Abensberg-Mainburg.

Mit Wirkung zum 01.10.2009 wurde oberhirtlich 
angewiesen:

P. Yesudasan Joseph Puthenvila OCD, Indien, als 
Wallfahrtsdirektor und zur seelsorglichen Mithilfe in 
die Pfarrei Schwandorf-U.L. Frau vom Kreuzberg 
im Dekanat Schwandorf.

7. Anweisung der Ständigen Diakone
Mit Wirkung zum 01.09.2009 wurde oberhirtlich 
angewiesen: 
Diakon Reinhold Lechinger, Neuhausen, als Stän-
diger Diakon im Hauptberuf (pfarrlicher Dienst) in die 
Pfarrei Obersüßbach-St. Jakob, Neuhausen-St. 
Laurentius und Weihmichl-St. Willibald im Dekanat 
Landshut-Altheim.

8. Entpflichtungen
Oberhirtlich entpflichtet wurde zum 01.08.2009:
P. Stanislaw Sliwinski OFM Conv. als Pfarrvikar 
zur seelsorglichen Mithilfe in der Pfarrei Neustadt/
WN-St. Felix und im Dekanat Neustadt/WN.

Oberhirtlich entpflichtet wurde zum 01.09.2009:
P. Leszek Kazmierczak SDB als Krankenhausseel-
sorger im Krankenhaus Vilsbiburg im Dekanat 
Vilsbiburg;
P. Werner Reischmann OFM als Wallfahrtsseel-
sorger in der Pfarrei Neukirchen b. Hl. Blut-Mariä 
Geburt im Dekanat Kötzting.

9. Laien im kirchlichen Dienst
Religionslehrer/-innen
Als Religionslehrer/-innen i.K. im Vorbereitungs-
dienst wurden angewiesen zum 01.09.2009:
Monika Breubeck an die Volksschule Michelsneu-
kirchen und an die Volksschule Falkenstein;
Andreas Dieterle an die Volksschule Kollnburg und 
an die Hauptschule Viechtach;
Martin Fellner an die Staatliche Berufsschule I 
Landshut;
Antoinette Krien an die Grundschule Plattling und 
an das Förderzentrum Deggendorf;
Stephanie Mauerer an die Grundschule Eggenfel-
den und an die Hauptschule Eggenfelden;
Eva Nicklas an die Grundschule Nittendorf und an 
die Hauptschule Undorf.

Als Religionslehrer/-innen i.K. nach bestandener 2. 
Dienstprüfung wurden angewiesen zum 01.09.2009:
Conchi Schmid an die Hauptschule Parsberg;
Eva-Maria Strack an die Volksschule Luitpoldschule 
Amberg und an das Förderzentrum Rupert-Eggen-
berger-Schule Amberg.

Als Religionslehrer/-innen i.K. wurden angewiesen 
zum 01.09.2009:
Bettina Ruhland an das Studienseminar St. Augus-
tin/Weiden;
Karl Schmidt an die Fach- und Berufsoberschule 
Straubing;
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Patrizia Szörenyi an die Volkschule Rattenberg und 
an die Volksschule Stallwang.

Ausgeschieden als Religionslehrer/-innen i.K. 
aus dem Dienst der Diözese Regensburg zum 
01.09.2009: 
Günther Dauch, zuletzt Hauptschule Viechtach und 
Förderzentrum Viechtach;
Claudia Königsbrügge, zuletzt Volksschule Alteg-
lofsheim-Köfering;
Andrea Meyer, zuletzt Berufsschule Regensburg;
Andrea Tuschl, zuletzt Förderzentrum Willmann-
schule Amberg.

Pastoralreferenten/-innen
Ausgeschieden als Pastoralreferent aus dem Dienst 
der Diözese Regensburg zum 30.09.2009:
Dr. Peter Scheuchenpflug.

Verstorbene Laien im kirchlichen Dienst
Steger Wilfried, Religionslehrer i.K. (Max-Jo-
sef-Schule und Luitpoldschule Amberg), geb. 
15.08.1935, gest. 24.07.2009; 
Schrempel Rosalinde, Religionslehrerin i.K. geb. 
30.06.1939, gest. 29.08.2009.

Beauftragungen-Ernennungen-Bestätigun-
gen-Berufungen: 

Mit Wirkung vom 01.09.2009 wurde Domvikar Tho-
mas Pinzer kommissarisch mit der Wahrnehmung 
der Aufgaben des Geistlichen Beirats des KDFB im 
Diözesanverband Regensburg beauftragt.
Mit Wirkung vom 01.09.2009 wurde Bandverteidiger 
Günther Ferg zum Diözesanrichter (iudex dioece-
sanus) beim Bischöflichen Konsistorium Regens-
burg ernannt und zum selben Datum vom Amt des 
Bandverteidigers entbunden.
Zum 01.10.2009 wird der Diözesanpriester Dr. 
Hans-Georg Gradl zum Ordinarius für Exegese des 
Neuen Testaments an der Theologischen Fakultät 
der Universität Trier berufen.
Mit Wirkung vom 01.10.2009 wird Dekanatskirchen-
musiker Bernhard Müllers, Amberg, zum Regional-
kantor der Region Amberg-Schwandorf ernannt.
Mit Wirkung vom 01.10.2009 wird Schulrat i.K. Ed-
gar Rothammer zum Leitenden Angestellten gem. 
§ 3 Abs. 2 MAVO ernannt.

Msgr. Michael Fuchs
Generalvikar

Rahmenvereinbarung mit den (Erz-)Diöze-
sen in Bayern. Preisblatt für Kleinanlagen. 
Gültig vom 01.01.2010 bis 31.12.2011

Für die Belieferung von Kleinanlagen mit elektri-
scher Energie gemäß der Rahmenvereinbarung 
zwischen der E.ON Bayern Vertrieb GmbH und den 
bayerischen (Erz-) Diözesen und den ihnen zuge-
ordneten kirchlichen Rechtsträgern und Einrichtun-
gen vom 17.11.1999, wird folgende Vorgehensweise 
zur Festlegung der jeweils gültigen Strompreise 
vereinbart:

1. Preise
Grundlage der Preise gemäß:                                                             	
Ziffer 1.1 (Eintarifmessung) sind die jeweils gültigen 
Preise des Produktes „E.ON BasisPower“ der E.ON 
Bayern Vertrieb GmbH,	
Ziffer 1.2 die jeweils gültigen Allgemeinen Preise für 
die Grundversorgung mit Strom (Schwachlastrege-
lung) der E.ON Bayern Vertrieb GmbH, 

Ziffer 1.3 die jeweils gültigen Preise des Produk-
tes „E.ON AquaPower“ der E.ON Bayern Vertrieb 
GmbH.
Eine Anpassung der Preise des Produktes „E.ON 
BasisPower“ der E.ON Bayern Vertrieb GmbH, der 
Allgemeinen Preise für die Grundversorgung mit 
Strom und des Produktes „E.ON AquaPower“ der 
E.ON Bayern Vertrieb GmbH führt gleichzeitig zu 
einer Anpassung der Rahmenvertragspreise. Die 
jeweils gültigen Rahmenvertragspreise errechnen 
sich aus den jeweils gültigen Preisen des Produk-
tes „E.ON BasisPower“ der E.ON Bayern Vertrieb  
GmbH (Eintarif), den Allgemeinen Preisen für die 
Grundversorgung mit Strom (Schwachlastregelung) 
und des Produktes „E.ON AquaPower“ der E.ON 
Bayern Vertrieb GmbH abzüglich der unter Ziffer 
1.1, 1.2 und 1.3 aufgeführten Rabatte.

Rahmenvertrag zur Stromlieferung
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1.1 Preisregelung ohne Schwachlastregelung

Preisregelung gemäß 
E.ON BasisPower 
der E.ON Bayern 
Vertrieb GmbH 
(Preisstand 01.02.2009)

Abzüglich Rabatt durch 
Rahmenvereinbarung 

Preisregelung zur Rahmenvereinba-
rung mit den  (Erz-)Diözesen in Bayern 

Arbeitspreis 20,46 Ct/kWh 0,20 Ct/kWh 20,26 Ct/kWh

Grundpreis je Zähler 7,00 EUR/Monat 7,00 EUR/Monat

1.2 Preisregelung mit Schwachlastregelung 
(Doppeltarif)*

Für Abnahmestellen in der Hochtarifzeit 

Preisregelung gemäß Allgemeinen 
Preisen für 
die Grundversorgung mit Strom der 
E.ON Bayern Vertrieb GmbH
Preisstand: 01.02.2009

Abzügl ich Rabatt  
durch Rahmenver-
einbarung 

Preisregelung zur Rahmenverein-
barung  mit den  (Erz-)Diözesen 
in Bayern 

Hochtarif Kilowattstundenpreis Kilowattstundenpreis

A: bis 343 kWh pro Jahr 32,70 Ct/kWh 0,30 Ct/kWh 32,40 Ct/kWh

B: ab 344 kWh pro Jahr 
    bis 2.400 kWh pro Jahr 22,91 Ct/kWh 0,30 Ct/kWh 22,61 Ct/kWh

C: ab 2.401 kWh pro Jahr
    bis 6.857 kWh pro Jahr 24,69 Ct/kWh 0,30 Ct/kWh 24,39 Ct/kWh

D: ab 6.858 kWh pro Jahr 25,53 Ct/kWh 0,30 Ct/kWh 25,23 Ct/kWh

Niedertarif
(für alle Verbrauchsstufen gültig) 14,93 Ct/kWh 14,93 Ct/kWh

Die Berechnung des Grundpreises je Zähler erfolgt 
je Verbrauchsstufe gemäß den Allgemeinen Preisen 

für die Grundversorgung mit Strom der E.ON Bayern 
Vertrieb GmbH.

1.3 Preisregelung für die Belieferung mit 
zertifiziertem Strom aus Wasserkraft**

Preisregelung gemäß
E.ON AquaPower der E.ON Bayern 
Vertrieb GmbH
Preisstand 01.02.2009

Abzüglich Rabatt 
durch Rahmenver-
einbarung

Preisregelung zur Rahmenverein-
barung mit den  (Erz-)Diözesen 
in Bayern 

Arbeitspreis 21,45 Ct/kWh 0,20 Ct/kWh 21,25 Ct/kWh

Grundpreis je Zähler 7,00 EUR/Monat 7,00 EUR/Monat

Die Preise gemäß Ziffern 1.1, 1.2 und 1.3 verstehen 
sich als Bruttopreise.

2. Möglichkeit Strom aus Wasserkraft zu 
beziehen
Auf Einzelanforderung besteht für Abnahmestellen 
im direkten Versorgungsgebiet der E.ON Bayern 
Vertrieb GmbH die Möglichkeit, zertifizierten Strom 
aus Wasserkraft zu beziehen. Die Abrechnung der 
Abnahmestelle erfolgt dann gemäß der in Ziffer 1.3 
aufgeführten Preisregelung (Basis: E.ON AquaPow-
er der E.ON Bayern Vertrieb GmbH). Die Einzel-
anforderung ist bis spätestens 15.01.2010 mittels 
einer Fax-Antwort an die E.ON Bayern Vertrieb 
GmbH zu richten.

3. Sonstiges 
Die vorgenannten Preisregelungen haben Gültigkeit 
für Abnahmestellen, die der Rahmenvereinbarung 
beigetreten sind und sich innerhalb des Netzgebie-
tes der E.ON Bayern AG und in Netzgebieten von 
Kooperationspartnern befinden, die der Umsetzung 
der Konditionen für die Gültigkeitsdauer dieses 
Preisblattes zugestimmt haben. Die Kunden, die 
über Kooperationspartner versorgt werden, sind Ver-
tragspartner des Kooperationspartners. Die umset-
zenden Kooperationspartner sind der beigefügten 



114	 Amtsblatt Nr. 8 vom 09. Oktober 2009 

Anlage „Liste der umsetzenden Kooperationspartner 
für die Jahre 2010 und 2011“ zu entnehmen.

Anmerkungen
*	 Gültig für alle Abnahmestellen, die bereits mit Doppeltarif-

Preisregelung abgerechnet werden
**	 Nur wählbar für Kunden im direkten Versorgungsgebiet der E.ON 

Bayern Vertrieb GmbH

Rahmenvereinbarung mit den (Erz-)Diöze-
sen in Bayern. Preisblatt für mittlere und 
große Anlagen (Anlagen mit ¼ Stunden-
leistungsmessung). Gültig vom 01.01.2010 
bis 31.12.2011

Für die Belieferung von mittleren und großen An-
lagen mit elektrischer Energie, gemäß der Rah-

menvereinbarung zwischen den bayerischen (Erz-) 
Diözesen und den ihnen zugeordneten kirchlichen 
Rechtsträgern und Einrichtungen vom 17.11.1999, 
werden folgende Strompreise gültig vom 01.01.2010 
bis 31.12.2011 festgelegt:

1. Preise
1.1 Leistungspreise

Mittelspannungsseitig 
versorgte Standorte              
- Netzebene 5 -

Niederspannungsseitig 
versorgte Standorte 
Direktleitung aus Trafostation (Ka-
bel im Kundeneigentum) 
- Netzebene 6 -

Niederspannungsseitig versorgte 
Standorte 
Versorgung aus dem Ortsnetz  
- Netzebene 7 -

Für jedes kW der
Monatsspitzen- 
leistung

7,20 EUR/kW 7,90 EUR/kW 8,40 EUR/kW

Als Monatshöchstleistung gilt der höchste innerhalb 
eines Abrechnungsmonats über eine Messperiode 
von 15 Minuten gemessene Mittelwert der Wirk-
leistung. Mindestens sind jedoch 70% der gemäß 
Einzelstromliefervertrag bestellten Leistung, jedoch 
nicht weniger als 21 kW, zu bezahlen.
Liegt die Monatshöchstleistung in zwei aufeinander-
folgenden Monaten höher als die Bestellleistung und 
ist eine entsprechende Erhöhung der Bestellleistung 

vom Kunden nicht beantragt, so gilt mit dem Fol-
gemonat die höhere der beiden Monatsleistungen 
(höchstens jedoch die Übertragungsleistung) als 
Bestellleistung. 
Überschreitet die Monatshöchstleistung die Über-
tragungsleistung gemäß dem bestehenden Netz-
anschlussvertrag, wird die über die Übertragungs-
leistung hinausgehende Überschreitungsleistung 
mit dem Monatsleistungspreis zuzüglich eines 
Aufschlags von 50% berechnet. 

1.2 Arbeitspreise

Mittelspannungsseitig 
versorgte Standorte                
- Netzebene 5 -

Niederspannungsseitig 
versorgte Standorte 
Direktleitung aus Trafostation (Kabel im 
Kundeneigentum) 
- Netzebene 6 -

Niederspannungsseitig versorgte 
Standorte Versorgung aus dem 
Ortsnetz  
- Netzebene 7 -

In der HT-Zeit 7,63 Ct/kWh 8,19 Ct/kWh 8,56 Ct/kWh

In der NT-Zeit 6,50 Ct/kWh 7,09 Ct/kWh 6,81 Ct/kWh

1.3 Blindarbeitspreis
Überschreitet die während eines Abrechnungsmo-
nats bezogene Blindarbeit (kvarh) am jeweiligen 
Standort 50 % der während dieses Abrechnungs-
monats bezogenen Wirkarbeit (kWh) am jeweiligen 
Standort, so wird der Anteil der Blindarbeit, der 50 % 
der Wirkarbeit übersteigt, mit einem Preis von 1,30 
Ct/kvarh berechnet.

1.4 Zuschlag für Messung in Niederspannung
Die Strompreise für mittelspannungsseitig versorgte 
Standorte gelten bei mittelspannungsseitiger Mes-
sung. Bei niederspannungsseitiger Messung wird 
ein Zuschlag von 2,5 % verrechnet.

2. Steuern, Abgaben und sonstige Belastungen
2.1 In den Preisen gemäß Ziffer 1 sind enthalten:
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2.1.1 Konzessionsabgabe
Die Konzessionsabgabe bis 0,11 Ct/kWh gemäß 
Konzessionsabgabenverordnung (KAE) in der je-
weils gültigen Fassung.

2.1.2 Netznutzungsentgelt
Das Netznutzungsentgelt der jeweiligen Versorger.

2.2 In den Preisen gemäß Ziffer 1 sind nicht ent-
halten:

2.2.1 Belastungen aus EEG und KWKG
für den gemäß dem Gesetz für den Vorrang Erneu-
erbarer Energien (EEG) von E.ON Bayern abzuneh-
menden Anteil an EEG-Strom. Diese ergeben einen 
vorläufigen Aufschlag von derzeit (Prognose 2009)

0,96 Ct/kWh
bezogen auf die gesamte an den Kunden gelieferte 
Wirkarbeit entsprechend den vom Netzbetreiber 
jeweils veröffentlichten Werten für die Höhe der Ab-
nahmepflicht und die hierfür geforderte Vergütung.

für die vom Netzbetreiber aufgrund seiner Ver-
pflichtung gemäß dem Gesetz für die Erhaltung, die 
Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung geforderte Vergütung. Diese ergeben 
einen vorläufigen Aufschlag von derzeit (Prognose 
2009)

0,199 Ct/kWh
bezogen auf die gesamte an den Kunden von einem 
oder mehreren Stromlieferanten gelieferte Wirkar-
beit bis 100.000 kWh pro Jahr und Abnahmestelle,

0,05 Ct/kWh
bezogen auf die gesamte an den Kunden von einem 
oder mehreren Stromlieferanten gelieferte Wirkar-
beit über 100.000 kWh pro Jahr und Abnahmestelle,

0,025 Ct/kWh
bezogen auf die gesamte an den Kunden von einem 
oder mehreren Stromlieferanten gelieferte Wirkar-
beit über 100.000 kWh pro Jahr und Abnahmestelle, 
wenn der Kunde die in   § 9 Abs. 7 des Gesetzes für 
die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau 
der Kraft-Wärme-Kopplung genannten Vorausset-
zungen erfüllt. Der Kunde hat den entsprechenden 
Nachweis gegenüber E.ON Bayern in Form eines 
Testats durch einen Wirtschaftprüfer oder einen 
vereidigten Buchprüfer innerhalb der von den Netz-
betreiber geforderten Fristen (derzeit bis zum 31.03. 
des jeweiligen Kalenderjahrs) zu erbringen.
Maßgebend für die 100.000 kWh pro Jahr und 
Abnahmestelle ist das Kalenderjahr oder ggf. ein 
hiervon abweichender Abrechnungsturnus der zu-
ständigen Netzbetreiber.
Die vorgenannten Aufschläge werden zusätzlich in 
Rechnung gestellt. Ändern sich die von den jewei-
ligen Netzbetreibern veröffentlichten Werte für EEG 
(derzeit monatlich) und KWKG (derzeit jährlich), 
passen sich die genannten Aufschläge automa-
tisch an und werden bei der nächsten Abrechnung 

von Abnahmestellen mit ¼-h- Leistungsmessung 
berücksichtigt.
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben steht die 
tatsächliche Höhe der Kosten für EEG und KWKG 
erst im jeweiligen Folgejahr fest. Eine etwaige 
Korrektur wird mit einer Anpassung der Aufschläge 
berücksichtigt.
Beim Inkrafttreten eines Nachfolgegesetzes erfolgt 
eine entsprechende Anpassung. 

2.2.2 Stromsteuer
Die Stromsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. 
Für das Jahr 2010 beträgt die Stromsteuer 2,05 Ct/
kWh (netto). Soweit bei Kunden des Produzierenden 
Gewerbes bzw. der Land- und Forstwirtschaft die 
nach Stromsteuergesetz ermäßigte Stromsteuer 
greift, wird die ermäßigte Stromsteuer verrechnet.

2.2.3 Messpreis 
Es gelten die jeweils aktuellen Preise der E.ON 
Bayern Vertrieb GmbH bzw. des jeweiligen Koope-
rationspartners. Der jeweilige Messpreis (Stand 
01.01.2008) beträgt pro Messstelle im direkten Ver-
sorgungsgebiet der E.ON Bayern Vertrieb GmbH:
-	  1 Mittelspannungsmesssatz			 

100,00 EUR/Monat (netto)
- 	 1 Niederspannungsmesssatz			 

70,00 EUR/Monat (netto)

2.2.4 Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen 
Höhe.

3. Sonstiges
Die vorgenannten Preisregelungen haben Gültigkeit 
für Abnahmestellen, die der Rahmenvereinbarung 
beigetreten sind und sich innerhalb des Netzgebie-
tes der E.ON Bayern AG und in Netzgebieten von 
Kooperationspartnern befinden, die der Umsetzung 
der Konditionen für die Gültigkeitsdauer dieses 
Preisblattes zugestimmt haben. Die Kunden, die 
über Kooperationspartner versorgt werden sind Ver-
tragspartner des Kooperationspartners. Die umset-
zenden Kooperationspartner sind der beigefügten 
Anlage „Liste der umsetzenden Kooperationspartner 
für die Jahre 2010 und 2011“ zu entnehmen. 
Alle weitergehenden preis- und abrechnungsrele-
vanten Regelungen entsprechen den Festlegungen 
der individuellen Stromlieferungsverträge zwischen 
den Vertragsbegünstigten und der E.ON Bayern 
Vertrieb GmbH bzw. deren Kooperationspartner für 
die jeweiligen Abnahmestellen.
Sind im jeweils gültigen individuellen Stromliefer-
vertrag Wirkarbeitspreise für Elektrowärmezwecke
inkl. Mehrkosten für EEG und KWKG vereinbart, 
erfolgt die zur Abrechnung notwendige Festlegung 
der Wirkarbeitspreise ohne Mehrkosten für EEG und 
KWKG durch eine Reduzierung dieser Wirkarbeits-
preise um pauschal 0,80 Ct/kWh und anschließen-
der Beaufschlagung gemäß Punkt 2.2.1.
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Jeder Vertragspartner ist berechtigt, ab 01.01.2010 
eine Preisanpassung der unter 1.2 aufgeführten 
Wirkarbeitspreise zu verlangen, wenn sich die 
im Internet der E.ON Bayern AG veröffentlichten 
Netznutzungsentgelte für Entnahmestellen mit ¼-h- 
Leistungsmessung im Jahresleistungspreissystem 
für einen Netzbereich (5,6,7) ab dem 01.01.2010 
um mehr als 0,20 Ct/kWh verringern oder erhöhen. 
Das durchschnittliche Netznutzentgelt in Ct/kWh 
zur Ermittlung der o.g. Grenze von 0,20 Ct/kWh 

errechnet sich nach folgender Formel gerundet auf 
zwei Nachkommastellen:
(Jahresleistungspreis in €/kW x 100 / 2.500 h/a) + 
Arbeitspreis in Ct/kWh
Für die umsetzenden Kooperationspartner der E.ON 
Bayern Vertrieb GmbH gilt dies entsprechend, wenn 
die Änderung des Netznutzungsentgeltes bei dem 
jeweiligen Kooperationspartner ebenfalls mindes-
tens 0,20 Ct/kWh beträgt.

Liste der umsetzenden Kooperationspartner 
für die Jahre 2010 und 2011

BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs-
GmbH
EV Alzenau
EG Tacherting-Feichten eG
elektra-genossenschaft Pinzberg
Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG
Elektrizitätsgenossenschaft Unterneukirchen
Elektrizitätsgenossenschaft Vogling & Angrenzer eG
Energieversorgung Buching-Trauchgau
Energieversorgung Münchberg-Schwarzenbach/S. 
GmbH & Co. KG
Energieversorgung Ruppert Heider & Co. KG
Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH
Erlanger Stadtwerke AG
EV Gemünden GmbH
EVU Kirchanschöring
EVU Langenpreising
EW Schweiger OHG
EW Westenthanner
E-Werk Oberwössen eG
E-Werk Haniel Haimhausen OHG
EW-Geiger
F.X. Mittermaier & Söhne GmbH & Co. KG
FischerStrom KG
Gemeinde Hemhofen
Gemeinde Heroldsbach
Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen
Gemeindewerke Holzkirchen GmbH
Gemeindewerke Partenstein
Gemeindewerke Peissenberg
Gemeindewerke Stammbach
Gemeindewerke Waging am See
gKU oberes Eggertal
HEW HofEnergie und Wasser GmbH

Johann B. Schmid GmbH
Karwendel Energie und Wasser GmbH Mittenwald
Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH
P & M Rothmoser GmbH & Co. KG
SEW Stromversorgungs GmbH
Stadtwerke Bad Brückenau GmbH
Stadtwerke Bad Neustadt a.d. Saale
Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversor-
gungs GmbH
Stadtwerke Erding GmbH
Stadtwerke Forchheim
Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH
Stadtwerke Hammelburg GmbH
Stadtwerke Hollfeld
Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH
Stadtwerke Landau a. d. Isar
Stadtwerke Landshut
Stadtwerke Neustadt GmbH
Stadtwerke Roedental GmbH
Stadtwerke Straubing Strom-Gas GmbH
Stadtwerke Trostberg Stromversorgung GmbH
Stadtwerke Vilsbiburg
Stadtwerke Vilshofen GmbH
Stadtwerke Waldkirchen
Stadtwerke Waldkrainburg GmbH
Stadtwerke Wasserburg am Inn
Stadtwerke Wertheim GmbH
Stadtwerke Zwiesel 
Stromversorgung Ruhpolding GmbH
strotög GmbH Strom für Töging
SWW Wundsiedel GmbH
Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim AG
Versorgungsbetrieb Waldbüttelbrunn GmbH
Wendelsteinbahn GmbH

Prälat Robert Hüttner
Bischöfl. Finanzdirektor
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Jahr des Priesters: Regensburger Begegnungstage 
für Priester, Diakone, Priesteramtskandidaten
Veranstalter: 	 Priester in der Fokolarbewegung und in der Schön-

stattbewegung in der Diözese Regensburg
Ort: 	 Konferenzraum der LIGA Bank Regensburg, Dr.-

Theobald-Schrems-Str. 3, Parkmöglichkeit im 
Parkhaus

Termin 1: 	 Montag, 26. Oktober 2009
Thema: 	 Dankbar und glücklich: Priester sein heute – Wie 

fühlt sich das an?
Termin 2: 	 Montag, 07. Dezember 2009
Thema: 	 „Und dennoch“ – Gottes Stärke seine Schwäche für 

uns
Termin 3: 	 Montag, 25. Januar 2010
Thema: 	 Den abwesenden Gott hervorbringen
Termin 4:	 Montag, 01. März 2010
Thema: 	 Klein und eins – einer mit Passion

Verlauf jedes Treffens:
15.00 Uhr Ankommen – Kaffee
15.30 Uhr Impuls
Rundgespräch
Erfahrungsaustausch
Ca. 18.00 Uhr Vesper in St. Cäcilia

Um den einzelnen Tagen einen Akzent zu geben, wurde Impuls-
texte zusammengestellt, die auch im Internet unter www.bistum-
regensburg.de abrufbar sind.

Anmeldung bis spätestens am Donnerstag vor dem jeweiligen 
Termin und Information:  
- Pfarrer Georg Frank, Gerhard-Hauptmann-Str. 4, 93149 Nittenau, 
Tel. 09436-301989, georg.frank@kirchebayern.de
- Pfarrer Johann Hertl, Sandolfstr. 10, 84048 Mainburg, Tel. 08751-
1509 Hertlpasan@aol.com
- Kanonikus Karl Raster, St. Kassiansplatz 7a, 93047 Regensburg, 
Tel.: 0941-5861697; Fax: - 5861698

Freie Wohnung für Ruhestandspriester
Die Pfarrei Weiden-St. Josef stellt für einen Ruhestandspriester 
eine Wohnmöglichkeit im 2. Stock eines Mehrfamilienhauses zur 
Verfügung, in dem bereits ein Ruhestandspriester, sowie ältere 
Leute wohnen. Die ca. 120 m² große Wohnung verfügt über 4 
Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon und liegt im Stadtzentrum 
etwa 80 Meter von der Kirche und etwa 50 Meter vom Pfarrhaus 
und Pfarrheim entfernt. Mithilfe in der Pfarrei ist gerne erwünscht. 
Nähere Auskünfte bei Dekan Andreas Uschold (0961/390830) oder 
im Referat Priester und Ständige Diakone.

Exerzitien 
Exerzitien für Priester, Ordensleute und Laien in der Begegnungs- 
und Familienferienstätte St. Otto, Dr.-Wachsmann-Str. 29, 17454 
Zinnowitz. Anmeldung über Sr. Agnes: Tel.: 038377-74218
2009
Termin: 	 15.11. - 20.11.2009 Exerzitien mit versch. Elementen
Leitung: 	 P. Clemens Wagner OFM
Termin:	 20.11. - 27.11.2009 Vortragsexerzitien
	 Leitung: P. Vitus Seibel SJ
2010
Termin:	 19.02. - 25.02.2010 Kontemplative Exerzitien
Leitung: 	 P. Johannes Sauerwald OSB
Termin:	 26.02. - 07.03.2010 Tanzexerzitien
Leitung: 	 Monika Gessner mit Team
Termin:	 08.03 - 13.03.2010
Leitung: 	 P. Clemens Wagner OFM

Priesterexerzitien als biblische Vortragsexerzitien
Die Exerzitien laden ein, das geistliche Leben zu erneuern in Vor-
tragsexerzitien, ergänzt durch Eucharistie, Meditation, gemeinsames 
Beten und Möglichkeiten zu Austausch und Beichte.
Termin: 	 Montag 02.11.2009, 18.00 bis Freitag 06.11.2009, 

10.00 Uhr.
Thema:	 Alttestamentliche Propheten: „Höre Israel“
Ort:	 Landpastoral Schönenberg
Leitung:	 Redemptoristenpater Klemens Nodewald, Ausbil-

dungsleiter, Würzburg
Kosten:	 Übernachtung und Verpflegung im EZ 213,50 €, 

Kursgebühr 100,-- €
Anmeldung:	 Landpastoral Schönenberg, Sekretariat, Schö-

nenberg 40, 73479 Ellwangen/Jagst, Tel.: 
07961/9249170-14, Fax: 07961/9249170-15, E-
Mail: landpastoral.schoenenberg@drs.de

Studientagung für Jugendseelsorge 2009
„Jugend feiert Gott“
Gottfeiern und liturgische Angebote für/mit/durch junge Menschen
Die Studientagung für Jugendseelsorge, die vom 16. – 18. November 
2009 in der Jugendbildungsstätte Windberg stattfindet, wird sich 
intensiv mit der Frage „Gottfeiern/Liturgie mit jungen Menschen“ 
auseinandersetzen. 
Als Referent steht zu Beginn Dr. Markus Raschke, Grundsatzreferent 
im Erzbischöflichen Jugendamt München, zur Verfügung. Er hat 
dort an der Erarbeitung von neun Orientierungen für jugendgemäße 
Liturgie maßgeblich mitgearbeitet.
In interessanten Workshops – jugendgemäße Musik im Gottes-
dienst, Gottesdienste zu bestimmten Anlässen und seine Sprache, 
Gottesdienstraum, Gottesdienst mit Schulklassen, Erfolgsmodelle, 
niederschwellige Angebote, Jugendliche und Gemeindegottesdienst, 
Gottesdienst auf dem Weg - soll am folgenden Tag entdeckt und 
erprobt werden, was praktisch alles möglich ist. Zum Abschluss wird 
am Mittwoch Weihbischof Dr. Reinhard Hauke aus Erfurt, der auch 
der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz angehört, 
seine Erfahrungen aus dem Bistum Erfurt in Sachen Liturgie mit 
jungen Menschen erläutern.
Termin: 	 Montag, 16.11.2009 bis Mittwoch, 18.11.2009, 

Beginn: Mo., 14.00 Uhr, Ende: Mi., 13.00 Uhr
Ort:	 Jugendbildungsstätte Windberg, Pfarrplatz 22, 

94336 Windberg, Tel.: 09422/824200
Adressdaten:	 Pfarrer, Kapläne, Diakone, Gemeinde- und 

Pastoralassistenten/innen bzw. referenten/
innen, Religionslehrer/innen, haupttberufliche 
und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der 
kirchlichen Jugendarbeit

Anmeldesschluss:	 Freitag, 06.11.2009
Anmeldung und
Informationen:	 Bischöfliches Jugendamt, Obermünsterplatz 

7, 93047 Regensburg, Tel.: 0941/597-2265, 
Fax: 0941/597-2299, E-Mail: jugendamtslei-
tung@bja-regensburg.de, Internet: www.bja-
regensburg.de

Adventskalender 2009 des Bonifatiuswerkes
Im Adventskalender 2009 des Bonifatiuswerkes/Diaspora-Kinderhilfe 
gehen Kinder der 3. bis 6. Klasse „Mit Timo und Anna auf Entde-
ckungsreise durch den Advent“. In Familien, Schulklassen und 
Ministrantengruppen fiebern die jungen Leserinnen und Leser mit, 
was sich in einer prall gefüllten, staubigen Schatztruhe verbirgt. 
Welche Entdeckungen machen sie an jedem Tag bis Weihnachten? 
Dazu hat die bekannte schwedische Malerin Andréa Räder eine 
bezaubernde winterliche Landschaft gemalt. Zusammen mit dem 

Notizen
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